
Umsatzsteuer - Handreichung zur Prüfung von Eingangsrechnungen

--> Voraussetzung für den Vorsteuerabzug: Ordnungsgemäße Rechnung (nach §§ 14 + 15 UStG)

Einzelne 

Bestandteile

Pflichtangaben einer Rechnung kleiner als 

250,00 €

größer als 

250,00 €

(1)
Vollständiger Name und Anschrift des 

Leistungserbringers
� �

(3) Ausstellungsdatum der Rechnung � �

(5)

Menge/Umfang und Art (handelsübliche 

Bezeichnung) der gelieferten Gegen-stände / 

erbrachten Dienstleistungen

� �

(8)
Anzuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf 

Steuerbefreiung
� �

(7)

Brutto-Gesamtsumme (Entgelt inkl. 

Umsatzsteuer) oder nach Steuersätzen 

aufgeteilte Summen

� n. r.

(2)

Steuernummer oder USt-IdNr. (Umsatz-

steueridentifikationsnummer des 

Leistungserbringers

n. r. �

(1)
Vollständiger Name und Anschrift des 

Leistungsempfängers (siehe Beispiel)
n. r. �

(4)
Einmalig vergebene, fortlaufende 

Rechnungsnummer
n. r. �

(6)
Zeitpunkt der Leistungserbringung (oder der 

Vereinnahmung des Entgelts)
n. r. �

(7)
Entgelt - aufgeschlüsselt nach Steuersätzen /-

befreiung
n. r. �

(7)
Im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts 

(z. B. Rabatte)
n. r. �

(8) Steuerbetrag n. r. �

n. r. = nicht relevant

Beispiel vollständiger Name/Anschrift (1):

Röm.-Kath. Kirchengemeinde …

c/o "Name der unselbstständigen Einrichtung"

"Anschrift der unselbständigen Einrichtung"

Bei formal ausgestellten Rechnungen ist darauf zu achten, auch wenn der Betrag unter 250,00 €

liegt, dass der Beleg keine unzutreffende Bezeichnung des Leistungsempfängers beinhaltet

(z. B. es wird mit einer privaten Bonuskarte der EDEKA bezahlt).

Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden Tauberbischofsheim, Stand August 2022

Rechnungsbetrag


